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1. Einleitung 

Befristete Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie die 
Perspektiven für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des akademischen Mittelbaus sind aktuelle 
Themen in der wissenschaftspolitischen Diskussion in Deutschland. 

Die vorliegende Dokumentation beleuchtet Befristungsquoten (Ziffer 2) und Regelungsmodelle 
(Ziffer 3) im Wissenschaftsbetrieb der Staaten Dänemark, Finnland, Großbritannien, Norwegen, 
Schweden und der USA.1 Nicht von allen diesen Ländern liegen Erkenntnisse zu beiden Teilfra-
gen vor. Ergänzend wird auf eine Vergleichsstudie am Institut für Hochschulforschung der Uni-
versität Halle-Wittenberg aus dem Jahr 2014 hingewiesen (Ziffer 4). Informationen und Publikati-
onen, die zur Einschätzung der Wirksamkeit einzelner Regelungsmodelle für die Vermeidung des 
Missbrauchs von befristeten Beschäftigungsverhältnissen hilfreich sein könnten, werden unter 
Ziffer 5 aufgeführt. 

2. Personalstruktur und Befristungspraxis 

2.1. Finnland 

Den amtlichen Statistiken Finnlands zufolge, umfasst das Hochschulpersonal in Finnland im Be-
richtsjahr 2022 insgesamt 26.357 wissenschaftlich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(19.029 an Universitäten und 7.328 an Fachhochschulen).2 

An den Fachhochschulen setzt sich diese Zahl zusammensetzen aus: 

– 5.395 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Lehrpersonal, 

– 1.933 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Forschung, Entwicklung und Innovation. 

An den Universitäten ist unter dem wissenschaftlichen Personal die folgende Verteilung der Mit-
arbeitergruppen zu verzeichnen gewesen: 

– 2.343 Professorinnen und Professoren, 

– 4.580 „university lecturers“, 

– 4.883 Postdocs, 

– 6.275 Doktorandinnen und Doktoranden, 

– 949 „visiting lecturers“ (für besondere Lehrveranstaltungen). 

                                     

1 Die Inhalte unter Ziffer 2 und 3 dieser Dokumentation beruhen auf Informationen aus den einzelnen Ländern. 

2 Tabellarische Auflistung abrufbar unter: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Rapor-
tit/Korkeakoulutus%20ja%20TK-toiminta%20-%20henkil%C3%B6st%C3%B6%20-%20hen-
kil%C3%B6ty%C3%B6vuodet.xlsb (finnisch). 

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Korkeakoulutus%20ja%20TK-toiminta%20-%20henkil%C3%B6st%C3%B6%20-%20henkil%C3%B6ty%C3%B6vuodet.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Korkeakoulutus%20ja%20TK-toiminta%20-%20henkil%C3%B6st%C3%B6%20-%20henkil%C3%B6ty%C3%B6vuodet.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Korkeakoulutus%20ja%20TK-toiminta%20-%20henkil%C3%B6st%C3%B6%20-%20henkil%C3%B6ty%C3%B6vuodet.xlsb
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Von dem wissenschaftlichen Personal an den Universitäten Finnlands sind im Berichtsjahr 2022 
10.977 Personen befristet tätig gewesen (58 %), davon: 

– 172 Professorinnen und Professoren (0,04 %), 

– 1.878 „university lecturers“ (41 %), 

– 3.450 Postdocs (71 %), 

– 5.472 Doktorandinnen und Doktoranden (87 %), 

– 5 „visiting lecturers“ (0,5 %). 

2.2. Großbritannien 

Nach Angabe der Higher Education Statistics Agency (HESA) waren im akademischen Jahr 
2021/22 insgesamt 233.930 akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Hochschuleinrich-
tungen im Vereinigten Königreich beschäftigt. Die Daten zu ihren Funktionen umfassen ihre aka-
demische Funktion (Forschung/Lehre) und die Vertragsebene (Professor/innen, leitende Wissen-
schaftler/innen, andere). Diese Daten und eine Aufschlüsselung nach Beschäftigungsverhältnis-
sen werden von der HESA wie folgt zusammengefasst: 

 

Quelle: Higher Education Statistics Agency (HESA)3 

                                     

3 HESA, Table 9 - HE academic staff by source of basic salary and contract levels 2014/15 to 2021/22, 
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/staff/table-9. 

https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/staff/table-9
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2.3. Norwegen 

Statistischen Erhebungen in Norwegen zufolge entfielen im Jahr 2022 insgesamt 62,9 % des Per-
sonals an norwegischen Hochschulen auf akademische Stellen. Dieser Anteil ist in den letzten 
Jahren stabil geblieben. Auf Verwaltungsstellen entfielen 24,2 %, die restlichen 12,9 % waren 
„support positions" (Bibliothekare, Ingenieure, Techniker usw.). Nach Informationen aus Norwe-
gen bedeute diese Zuordnung allerdings nicht immer, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter le-
diglich Aufgaben einer der drei Kategorien durchführen, sondern ggf. auch eine Mischung von 
Aufgaben aus mehreren Kategorien. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anzahl und den Anteil der verschiedenen Kategorien des aka-
demischen (wissenschaftlichen) Personals im Jahr 2022. Die Zahlen für 2022 für den Hochschul-
sektor waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation noch vorläufig. Mit der Veröf-
fentlichung der endgültigen Zahlen wird im Herbst 2023 gerechnet. 

 

Quelle: Statistics Norway4 

Nach Informationen aus Norwegen sei es seit langem ein politisches Ziel, den Anteil von befriste-
ten Stellen in der Wissenschaft zu reduzieren. In den letzten Jahren sei der Anteil der Befristun-
gen bei Positionen in Forschung und Lehre sowie bei Verwaltungspositionen tendenziell zurück-
gegangen. Der Anteil der befristet Beschäftigten in diesen beiden Stellenarten hätte im Jahr 2022 
bei 11,8 % (Forschung und Lehre) bzw. 9,8 % (Verwaltung) und damit 1,1 bzw. 0,5 Prozent-
punkte niedriger als im Jahr 2021 gelegen. Bei den „support positions“ seien die Zahlen mit 
11,2 % gegenüber 2021 in etwa gleich geblieben. 

                                     

4 Statistics Norway, Research and development in the higher education sector, 13515: R&D personnel (researchers 
and academic personnel, head count), by higher education institution, position and sex 2007-2022, 
https://www.ssb.no/en/statbank/table/13515/tableViewLayout1/. 

https://www.ssb.no/en/statbank/table/13515/tableViewLayout1/
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Die untenstehende Tabelle zeigt die Verteilung der unbefristeten und befristeten Anstellungsver-
hältnisse für das akademische Personal im Jahr 2021 differenziert nach Stellenkategorie. Zu be-
achten sei gemäß Informationen aus Norwegen aber, dass Rekrutierungsstellen (Postdocs, „rese-
arch fellows“, „research assistants“) stets befristet und daher in der Tabelle nicht enthalten seien. 
Die Universitätskliniken und zwei weitere Einrichtungen würden in diesen Zahlen ebenfalls 
nicht abgebildet (im Gegensatz zur Tabelle oben). Der größte Anteil der befristeten Stellen ent-
falle auf „academic directors“, gefolgt von „researchers“ und „university/college lecturers“. Nur 
2,9 % der Professorinnen und Professoren sowie 7,4 % der „associate professors“ seien auf be-
fristeten Stellen tätig gewesen. 

 

Quelle: Statistics Norway5 

„First positions“ würden Informationen aus Norwegen zufolge einen Doktorgrad oder einen 
gleichwertigen Abschluss voraussetzen. Umfasst seien die folgenden Positionen: Dozent/in (ein-
schließlich „college and teaching lecturer“), „researcher“, „associate professor“, „senior lecturer“, 
„postdoctoral fellow“ und Professor/in. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in „first 
positions“ hätte stetig zugenommen, insbesondere bei den Personalkategorien „associate profes-
sor“ und Professorinnen/Professoren. Gemessen am Anteil an allen akademischen Positionen sei 
ein Anstieg der „first positions“ von 70 % im Jahr 2013 auf rund 76 % im Jahr 2020 zu verzeich-
nen. Nach 2020 sei der Anteil stabil geblieben. 

2.4. Schweden 

Nach Angabe der Swedish Higher Education Authority beschäftigten die schwedischen Hoch-
schuleinrichtungen im Jahr 2021 insgesamt 68.520 Personen. Dies entsprach 54.420 Vollzeitäqui-
valenten (VZÄ). Davon entfielen 32.420 VZÄ auf das Forschungs- und Lehrpersonal (60 % des 
gesamten Personals). Die verbleibenden 22.000 VZÄ (40 % des gesamten Personals) gehörten 
zum nicht forschenden und nicht lehrenden Personal.6 

                                     

5 Statistics Norway, Research personnel, 14027: Researchers and academic personnel in higher education, by type 
of appointment, position, contents, year and sex, 
https://www.ssb.no/en/statbank/table/14027/tableViewLayout1/. 

6 Swedish Higher Education Authority (2023), An Overview of Swedish Higher Education and Research 2022, 
Report 15/2022, abrufbar unter: https://publikationer.uka.se/site/books/e/10.53340/UKAP-6/, Seite 114. 

https://www.ssb.no/en/statbank/table/14027/tableViewLayout1/
https://publikationer.uka.se/site/books/e/10.53340/UKAP-6/
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Die untenstehende Tabelle zeigt die Anzahl der Beschäftigten in den verschiedenen Beschäfti-
gungskategorien des Forschungs- und Lehrpersonals sowie ihren Anteil am Gesamtpersonal. Die 
größte Gruppe bildeten im Jahr 2021 die „senior lecturers“ mit 31 % des gesamten Personals, ge-
folgt von den Professorinnen und Professoren und den „lecturers“ (jeweils 16 %) sowie dem 
sonstigen Forschungs- und Lehrpersonal ohne Doktorgrad (15 %). 

 

Quelle: Swedish Higher Education Authority7 

Die Zahl des Forschungs- und Lehrpersonals sei nach Informationen aus Schweden zwischen 
2011 und 2021 deutlich gestiegen, von 27.960 VZÄ im Jahr 2011 auf 32.420 VZÄ im Jahr 2021. 
Den größten Zuwachs gäbe es bei den „senior lecturers“. Seit 2011 sei die Zahl der „senior lec-
turers“ um 2.430 VZÄ gestiegen. 

Befristete Arbeitsverhältnisse seien im Hochschulpersonal relativ weit verbreitet. Befristete Stel-
len würden als Teil des akademischen Laufbahnsystems angesehen. Nach Angaben der Swedish 
Higher Education Authority waren im Jahr 2021 insgesamt 27 % des Forschungs- und Lehrperso-
nals befristet angestellt. Zwischen 2011 und 2021 sei die Zahl der befristet Beschäftigten aber um 
8 Prozentpunkte gesunken, von 35 % im Jahr 2011 auf 27 % im Jahr 2021. Der Anteil der befristet 
Beschäftigten sei in den verschiedenen Beschäftigungskategorien unterschiedlich hoch. Auf Lauf-
bahnentwicklungspositionen tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien im Jahr 2021 fast alle 
befristet beschäftigt gewesen. Beim sonstigen Forschungs- und Lehrpersonal ohne Doktorgrad 
hätte fast die Hälfte ein befristetes Anstellungsverhältnis gehabt, dagegen nur 7 % der „senior 
lecturers“ und 6 % der Professorinnen und Professoren.8 

                                     

7 Swedish Higher Education Authority (2023), An Overview of Swedish Higher Education and Research 2022, 
Report 15/2022, abrufbar unter: https://publikationer.uka.se/site/books/e/10.53340/UKAP-6/, Seite 115. 

8 Ebd., Seite 120 f. 

https://publikationer.uka.se/site/books/e/10.53340/UKAP-6/
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2.5. USA 

Dem National Center for Education Statistics zufolge, waren im Jahr 2021 insgesamt 3.874.123 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an US-amerikanischen Hochschuleinrichtungen tätig.9 Weitere 
Daten zum wissenschaftlichen Personal und zu deren Beschäftigungsstatus (Teilzeit/Vollzeit), zu 
deren Geschlecht sowie zu der Trägerschaft der Einrichtung (öffentlich/privat und gemeinnüt-
zig/privat und gewinnorientiert) sind dem Internetauftritt „Characteristics of Postsecondary Fa-
culty“ des National Center for Education Statistics zu entnehmen.10 

Die American Association of University Professors (aaup) veröffentlichte im März 2023 ein Pa-
per, in dem drei Arten der Anstellung von wissenschaftlichem Personal dargestellt werden: Fest-
anstellung („tenured“), Anstellung mit Tenure-Track („tenure track“) und Anstellung ohne Ten-
ure-Track („non-tenure track“). Den Ausführungen in diesem Paper zufolge, würden die US-ame-
rikanischen Hochschulen und Universitäten in zunehmendem Maße Fakultätsmitglieder auf be-
fristeten Stellen beschäftigen, die nicht für eine Festanstellung in Frage kämen. Hierzu zählten 
z.B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit verlängerbaren Verträgen (i.d.R. Vollzeitstellen ohne 
Tenure-Track) und sog. adjunct appointments11 (i.d.R. Teilzeitstellen mit befristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen).12 Mehr als zwei Drittel (68 %) der Fakultätsmitglieder hätten im Herbst 2021 
an US-Hochschulen und -Universitäten eine befristete Anstellung innegehabt, verglichen mit 
etwa 47 % im Herbst 1987. Fast die Hälfte (48 %) der Fakultätsmitglieder an US-Hochschulen 
und -Universitäten seien im Herbst 2021 teilzeitbeschäftigt gewesen, verglichen mit ca. 33 % im 
Jahr 1987.13 

Die American Federation of Teachers veröffentlichte folgende Tabelle zur Beschäftigungssitua-
tion im postsekundären Bildungsbereich, differenziert nach Beschäftigungsart: 

 

Quelle: U.S. Department of Education, Integrated Postsecondary Education Data System14 

                                     

9 National Center for Education Statistics, Number of People Employed by Postsecondary Institutions, 
https://nces.ed.gov/ipeds/TrendGenerator/app/answer/5/30. 

10 National Center for Education Statistics, Characteristics of Postsecondary Faculty, 
https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator/csc/postsecondary-faculty. 

11 Ggf. vergleichbar mit außerplanmäßigen Professorinnen und Professoren im deutschen Hochschulsystem. 

12 American Association of University Professors (aaup), Data Snapshot: Tenure and Contingency in US Higher 
Education, https://www.aaup.org/sites/default/files/AAUP%20Data%20Snapshot.pdf, Seite 1. 

13 Ebd., Seite 2. 

14 American Federation of Teachers, Academic Staffing, https://www.aft.org/position/academic-staffing. 

https://nces.ed.gov/ipeds/TrendGenerator/app/answer/5/30
https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator/csc/postsecondary-faculty
https://www.aaup.org/sites/default/files/AAUP%20Data%20Snapshot.pdf
https://www.aft.org/position/academic-staffing
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Die Entwicklungen in der Verteilung der Personalkategorien zwischen 2002 und 2021 verdeut-
licht eine Grafik der American Association of University Professors (aaup) aus dem Jahr 2022: 

 

Quelle: American Association of University Professors15 

3. Rechtsgrundlagen für befristete Beschäftigungsverhältnisse 

3.1. Dänemark 

Eine Rechtsgrundlage für befristete Beschäftigung in Dänemark bildet das Gesetz über befristete 
Arbeitsverhältnisse (Lovbekendtgørelse nr. 907 af 11. September 2008 om tidsbegrænset ansæt-
telse), dessen Abschnitt 5(2) in englischer Übersetzung sinngemäß laute:16 

For employees who are engaged in teaching and research activities at state institutions as well as 
self-owned institutions that are predominantly financed by grants from the state, and where the 
state determines or agrees on salary and employment conditions, the renewal of several consecu-
tive fixed-term employment relationships at most can happen twice. However, the provision does 
not apply to employees who are engaged in teaching at independent primary schools, post-sec-
ondary schools, housekeeping and handicraft schools as well as private upper secondary schools. 

                                     

15 American Association of University Professors (aaup), Academic Workforce - Makeup of the Academic Work-
force, by Appointment Type, https://data.aaup.org/academic-workforce/. 

16 Auskunft des dänischen Parlaments ggü. den Wissenschaftlichen Diensten. 

https://data.aaup.org/academic-workforce/
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3.2. Finnland 

Arbeitsverträge im finnischen Hochschulbereich werden nach Informationen aus Finnland17 
durch das „Employment Contracts Act“ (55/2001)18 geregelt. Danach muss für einen befristeten 
Arbeitsvertrag ein berechtigter Grund vorliegen. Es ist unzulässig, aufeinanderfolgende befristete 
Verträge zu vereinbaren, wenn die Anzahl oder die Gesamtdauer der befristeten Verträge oder die 
Gesamtheit dieser Verträge auf einen ständigen Bedarf an Arbeitskräften hinweisen (Kapitel 1, 
Abschnitt 3). An Universitäten wird der Einsatz von befristeten Verträgen häufig durch den zeit-
lich begrenzten Charakter eines Projekts (feste Finanzierung und Enddatum) und/oder eine Lauf-
bahnphase (z.B. bis zur Promotion oder einer anderen Qualifikation) gerechtfertigt. Indes ist es 
unzulässig, einen befristeten Vertrag mit dem vorübergehenden Bedarf einer Lehrkraft zu begrün-
den, wenn der Bedarf tatsächlich dauerhaft besteht und nicht auf eine vorübergehende Abwesen-
heit einer anderen Lehrkraft zurückzuführen ist. 

3.3. Großbritannien 

Befristete Arbeitsverträge werden im Vereinigten Königreich in erster Linie durch die Fixed-term 
Employees (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 200219 geregelt.20 Darin wer-
den befristete Verträge als solche definiert, die 

– nach Ablauf einer bestimmten Frist, 

– nach Beendigung einer bestimmten Aufgabe oder 

– bei Eintreten oder Nichteintreten eines anderen spezifischen Ereignisses (außer dem Errei-
chen des Rentenalters des Arbeitgebers) 

enden. 

Zwar besteht in Ansehung dieser Regulations keine strenge Grenze für die Dauer eines befristeten 
Vertrags. Jedoch kann eine wiederholte Vertragsverlängerung Anlass zu der Annahme eines Dau-
erbeschäftigungsverhältnisses geben. Wird eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer über ei-
nen Zeitraum von vier oder mehr Jahren mit einem befristeten Vertrag, der verlängert wird, oder 
mit aufeinanderfolgenden befristeten Verträgen beschäftigt, so wird der/die Arbeitnehmer/in im 
Allgemeinen als Dauerbeschäftigte/r angesehen. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn der/die Ar-

                                     

17 Auskunft des finnischen Parlaments ggü. den Wissenschaftlichen Diensten. 

18 Inoffizielle englische Übersetzung: https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010055_20180597.pdf. 
Diese Übersetzung berücksichtigt Änderungen bis zum Änderungsgesetz 597/2018. Aktuellere Rechtsänderun-
gen werden nicht dargestellt. 

19 The Fixed-term Employees (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2002, 
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2034/contents. 

20 Auskunft des House of Commons ggü. den Wissenschaftlichen Diensten. 

https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010055_20180597.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2034/contents
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beitgeber/in die Weiterführung der befristeten Verträge über vier Jahre hinaus objektiv rechtferti-
gen kann.21 Ein/e Arbeitnehmer/in, der/die der Ansicht ist, auf der Grundlage dieser Regelung in 
einem unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt zu sein, kann eine schriftliche Erklärung ver-
langen, in der dies bestätigt oder aber begründet wird, warum der Vertrag befristet bleibt. Der/die 
Arbeitgeber/in muss diesem Verlangen innerhalb von 21 Tagen entsprechen.22 

Befristet Beschäftigte haben zudem das Recht, über offene Stellen im Unternehmen informiert zu 
werden, um sicherzustellen, dass sie die gleichen Chancen auf eine Weiterbeschäftigung haben 
wie das festangestellte Personal.23 

3.4. Norwegen 

Die Vereinbarung von befristeten Verträgen ist nach Informationen aus Norwegen im „Act rela-
ting to universities and university colleges“24 geregelt. Gemäß Abschnitt 6-4 dieses Gesetzes kann 
eine befristete Anstellung u.a. erfolgen für: 

– Rektorinnen und Rektoren, 

– Prorektorinnen und Prorektoren, 

– Leiterinnen und Leiter von „faculties” und „departments“, 

– Ombudspersonen von Studierenden, 

– Postdocs, 

– „research fellows”, 

– „research assistants”, 

– Positionen mit Tenure-Verhältnissen. 

Dabei muss die Befristung der Anstellungsverhältnisse der ersten drei Personengruppen vier 
Jahre betragen. Grundsätzlich darf niemand länger als acht Jahre ununterbrochen als Rektor/in 
oder Prorektor/in bzw. länger als zwölf Jahre als Leiter/in von „faculties” und „departments“ be-
schäftigt werden. 

                                     

21 Fixed-term Employees (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2002, regulation 8. 

22 Fixed-term Employees (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2002, regulation 9. 

23 Fixed-term Employees (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2002, regulation 3 (6). 

24 Inoffizielle englische Übersetzung: https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-04-01-15. Diese Übersetzung 
berücksichtigt das Änderungsgesetz Nr. 61 vom 21.6.2019 und alle früheren Änderungsgesetze. Aktuellere 
Rechtsänderungen - auch hinsichtlich befristeter Beschäftigungsverhältnisse - werden nicht dargestellt. 

https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-04-01-15
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Die Dauer der Befristung für Ombudspersonen von Studierenden kann zwischen vier und sechs 
Jahren liegen. Niemand darf nach dieser Vorschrift länger als zwölf Jahre ununterbrochen be-
schäftigt werden. 

Für die übrigen der vorgenannten Personalkategorien, mit Ausnahme solcher Positionen mit Ten-
ure-Verhältnissen, erlässt das Ministerium Vorschriften über Dauer, Umfang und Inhalt der Tätig-
keit sowie über das Recht auf Verlängerung der Anstellung. 

Für Positionen mit Tenure-Verhältnissen kann das Ministerium Vorschriften über die Besetzung 
der Stellen und deren Dauer erlassen. Sind die geforderten Qualifikationsvoraussetzungen erfüllt, 
muss die betreffende Mitarbeiterin oder der betreffende Mitarbeiter nach Ablauf der festgelegten 
Jahre auf eine Dauerstelle berufen werden. 

Nach Informationen aus Norwegen hat die norwegische Regierung im Juni 2023 dem Storting 
(norwegisches Parlament) einen Gesetzentwurf vorgelegt, der ein neues Gesetz betreffend Univer-
sitäten und Fachhochschulen vorsieht, welches das derzeitige Gesetz ersetzen soll. Der Entwurf 
des Gesetzes würde sich auf die Berichte zweier Expertenausschüsse stützen. Nach der Wieder-
aufnahme der Beratungen im Storting im Oktober 2023 werde der Gesetzentwurf vom Ständigen 
Ausschuss für Bildung und Forschung geprüft, welcher hiernach dem Plenum eine Empfehlung 
vorlegen werde. 

In dem Gesetzentwurf würde das Ministerium vorschlagen, die bestehenden Bestimmungen für 
befristete Stellen im Universitäts- und Hochschulbereich im Wesentlichen beizubehalten. Das 
Ministerium schlage jedoch auch einige wichtige Änderungen vor. Diese Änderungen würden 
insbesondere vorsehen, 

– die Regeln über die Dauer der Befristung und die Anzahl der Zeiträume von Verordnungs- 
auf Gesetzesebene zu verlagern, 

– die Befristungsdauer für Postdocs von derzeit zwei bis vier Jahren auf drei bis vier Jahre zu 
verändern und 

– die Befristung von Arbeitsverträgen in der Kunstausbildung auf einen Zeitraum zu begren-
zen. 

Darüber hinaus schlage der Gesetzentwurf strengere Regeln für den Einsatz von Zeitarbeitskräften 
vor. 

3.5. Schweden 

Rechtsgrundlagen zur Befristung im Hochschulbereich finden sich nach Informationen aus 
Schweden im „Higher Education Act“ (SFS 1992:1434), in der „Higher Education Ordinance“ 
(SFS 1993:100) und in Tarifverträgen. Befristete Stellen können für alle Beschäftigungskategorien 
mit Ausnahme von Professorinnen und Professoren verwendet werden (wohl aber u.a. für Profes-
sorinnen und Professoren im künstlerischen Bereich sowie für Gastprofessorinnen und -professo-
ren). 
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An Ansehung der „Higher Education Ordinance“ gelten folgende Sonderregelungen: 

– Lehrkräfte im künstlerischen Bereich können für höchstens fünf Jahre beschäftigt werden. 
Ein solches Beschäftigungsverhältnis kann verlängert werden, die Gesamtdauer der Be-
schäftigung darf jedoch zehn Jahre nicht überschreiten. 

– Sog. adjunct professors25, die ihre Hauptaufgaben außerhalb des Hochschulbereichs wahr-
nehmen, können für einen Zeitraum von höchstens 12 Jahren beschäftigt werden. 

– Gastprofessorinnen und -professoren können für eine Dauer von höchstens 5 Jahren be-
schäftigt werden. 

– „Associate senior lecturers“ werden für eine Mindestdauer von vier Jahren und eine 
Höchstdauer von sechs Jahren eingestellt. Die Entscheidung darüber trifft die Hochschu-
leinrichtung vor Beginn der Beschäftigung. Die Beschäftigungszeit kann bei Krankheit, El-
ternzeit oder anderen besonderen Gründen verlängert werden. 

Befristete Arbeitsverträge sind auch im „Employment Protection Act“ (SFS 1982:80)26 geregelt. 
Neben der Normierung unbefristeter Arbeitsverhältnisse, welche die Norm darstellen sollen, re-
gelt der „Employment Protection Act“ auch befristete Arbeitsverhältnisse, einschließlich Vertre-
tungsarbeit, Probezeit, Saisonarbeit und Arbeitsverträge für Personen, die 68 Jahre oder älter 
sind. Gemäß § 5a des „Employment Protection Act“ kann ein befristeter Arbeitsvertrag für ein be-
stimmtes befristetes Arbeitsverhältnis, eine vorübergehende Ersatzbeschäftigung und ein Saison-
arbeitsverhältnis geschlossen werden. Ein befristetes Arbeitsverhältnis wird in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis umgewandelt, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer insgesamt 
mehr als zwölf Monate in einem befristeten Arbeitsverhältnis bei der Arbeitgeberin oder dem Ar-
beitgeber beschäftigt war, und zwar: 

  1. innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren; oder  

  2. während eines Zeitraums, in dem eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer von der Ar-
beitgeberin oder dem Arbeitgeber in befristeten Arbeitsverhältnissen in Form eines befristeten 
Arbeitsverhältnisses, einer befristeten Ersatzbeschäftigung oder eines Saisonarbeitsverhältnis-
ses beschäftigt worden ist und die Arbeitsverhältnisse aufeinander gefolgt sind. 

Ein Arbeitsvertrag schließt sich an einen anderen an, wenn er innerhalb von sechs Monaten nach 
dem letzten Tag des vorherigen Vertrages begonnen hat. 

                                     

25 Ggf. vergleichbar mit außerplanmäßigen Professorinnen und Professoren im deutschen Hochschulsystem. 

26 Inoffizielle englische Übersetzung: https://www.government.se/government-policy/labour-law-and-work-en-
vironment/198280-employment-protection-act-lag-om-anstallningsskydd/. 

https://www.government.se/government-policy/labour-law-and-work-environment/198280-employment-protection-act-lag-om-anstallningsskydd/
https://www.government.se/government-policy/labour-law-and-work-environment/198280-employment-protection-act-lag-om-anstallningsskydd/
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3.6. USA 

Nach Informationen aus den USA seien die Bedingungen für die Beschäftigung von Akademike-
rinnen und Akademikern im Hinblick auf „Tenure" bzw. „Befristung" nicht durch „federal law“ 
geregelt. Jede Hochschule bzw. jedes Hochschulsystem lege eigene Regeln fest.27 

4. Vergleichsstudie zu Hochschulpersonal am Institut für Hochschulforschung der Universi-
tät Halle-Wittenberg 

In ihrer Publikation aus dem Jahr 2014 

  „Hasard oder Laufbahn - Akademische Karrierestrukturen im internationalen Vergleich“ 
  Herausgegeben für das Institut für Hochschulforschung (HoF) von Peer Pasternack 
  Akademische Verlagsanstalt Leipzig 2014 
  Volltext abrufbar unter: https://www.hof.uni-halle.de/web/dateien/pdf/Hasard-oder-Lauf-

bahn.pdf 

legen Zimmermann und Kreckel vergleichende Strukturanalysen zu den Karrieremodellen, zum 
Ist-Stand und zur Entwicklung des wissenschaftlichen Personals in den verschiedenen Karriere-
stufen für ausgewählte Länder vor. Ihre Untersuchung umfasst die Länder Deutschland, USA, 
Großbritannien, Frankreich, Österreich, Schweiz, Schweden, Niederlande und Ungarn. 

Dabei stellen die Autorin und der Autor fest, 

  „[…] dass überall mit Exzellenzinitiativen, Research Assessment Exercises, Forschungspakten 
oder ähnlichem versucht wird, die Universitäten unter Wettbewerbsdruck zu bringen und 
eine verstärkte stratifikatorische Differenzierung zwischen ihnen herbeizuführen. Eines der 
wichtigsten Instrumente ist dabei die verstärkte Drittmittelorientierung der akademischen 
Forschungsförderung. Die Nebenwirkung erkennen wir in der zunehmenden Befristung und 
Projektförmigkeit der Forschungstätigkeit an den Universitäten. Diese Entwicklungstendenz 
zieht sich wie ein roter Faden durch die hier erstellten Länderstudien. In Hochschulsyste-
men, in denen traditionell stark auf befristete Nachwuchsstellen gesetzt wird und vollgültige 
Hochschullehrerpositionen knapp gehalten werden, ist die Konsequenz der befristeten Be-
schäftigung des wissenschaftlichen Personals besonders spürbar.“28 

                                     

27 Informationen zu „Promotion & Tenure“ an der University of Michigan finden sich unter: 
https://provost.umich.edu/resources-policies/faculty-resources/promotion-tenure-review/. Die Positionen von 
„adjunct professors“ und „visiting professors“ werden ebenfalls auf den Internetseiten der University of Michi-
gan erläutert: https://adaa.engin.umich.edu/admin/adjunct/. 

28 Zimmermann/Kreckel, Hasard oder Laufbahn - Akademische Karrierestrukturen im internationalen Vergleich, 
herausgegeben für das Institut für Hochschulforschung (HoF), Akademische Verlagsanstalt Leipzig 2014, 
https://www.hof.uni-halle.de/web/dateien/pdf/Hasard-oder-Laufbahn.pdf, Seite 231. Hervorhebungen nicht im 
Original. 

https://www.hof.uni-halle.de/web/dateien/pdf/Hasard-oder-Laufbahn.pdf
https://www.hof.uni-halle.de/web/dateien/pdf/Hasard-oder-Laufbahn.pdf
https://provost.umich.edu/resources-policies/faculty-resources/promotion-tenure-review/
https://adaa.engin.umich.edu/admin/adjunct/
https://www.hof.uni-halle.de/web/dateien/pdf/Hasard-oder-Laufbahn.pdf
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Personalstrukturen an Universitäten im internationalen Vergleich werden auf den Seiten 235 ff. - 
auch tabellarisch - dargestellt. Die Autorin und der Autor weisen aber darauf hin, dass ein Ver-
gleich aus mehreren Gründen mit Unwägbarkeiten behaftet sei: 

– Die Verwendung von reinen Personenzahlen sei nur beschränkt aussagekräftig, da sie den 
nach Land und Personalkategorie höchst unterschiedlichen Einsatz von Teilzeitkräften 
nicht angemessen berücksichtige. 

– Nahezu jede nationale Statistik definiere die Zugehörigkeit zum wissenschaftlichen Hoch-
schulpersonal anders. 

– Insbesondere zum nebenberuflichen wissenschaftlichen Personal seien verlässliche statisti-
sche Informationen in vielen Ländern kaum zu bekommen. 

5. Weiterführende Informationen und Publikationen 

5.1. Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG in den Mitgliedstaaten 

Von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union mitgeteilte nationale Umsetzungsmaßnahmen 
betreffend die Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rah-
menvereinbarung über befristete Arbeitsverträge29 werden im Online-Portal EUR-Lex zusammen-
gefasst.30 Die Informationen auf dieser Seite fallen unter die alleinige Verantwortung der Mit-
gliedstaaten. Es werden keine Aussagen darüber getroffen, ob das Unionsrecht vollständig und 
ordnungsgemäß in nationales Recht umgesetzt wurde. 

Die Europäische Kommission stellt auf ihren Internetseiten31 Informationen, Dokumente, Umset-
zungsberichte und Studien zur Richtlinie 1999/70/EG zur Verfügung. Die Umsetzungsberichte 
datieren von August 2006 (EU-15)32 bzw. September 2008 (EU-10)33. Sie fassen die zu dem jewei-
ligen Zeitpunkt bestehenden nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 
1999/70/EG zusammen und beleuchten diese hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit Unionsrecht. 
Die Betrachtungen beziehen sich auch auf § 5 der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeits-
verträge („Maßnahmen zur Vermeidung von Missbrauch“). Im Bericht von August 2006, welcher 

                                     

29 Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28.6.1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete 
Arbeitsverträge (ABl. L 175/43 vom 10.7.1999), 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0070. 

30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/NIM/?uri=celex%3A31999L0070. 

31 Europäische Kommission, Arbeitsbedingungen - Befristete Arbeitsverhältnisse, 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=de&intPageId=199. 

32 Europäische Union mit 15 Mitgliedstaaten von 1995 bis 2003: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, 
Schweden, Spanien. 

33 10 Staaten, die am 1.5.2004 der Europäischen Union beigetreten sind: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, 
Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/NIM/?uri=celex:31999L0070
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=de&intPageId=199
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die Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG in den Staaten der EU-15 untersucht, gelangen die Au-
torinnen und Autoren zu der Feststellung, dass alle diese Mitgliedstaaten rechtliche Rahmenbe-
dingungen mit mehr oder weniger weitreichenden Vorschriften zur Verhinderung des Miss-
brauchs aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsverträge aufweisen würden. Die Rechtslage in 
den betrachteten Mitgliedstaaten würde mindestens eine oder mehrere der in der Rahmenverein-
barung vorgesehenen Maßnahmen umfassen.34 

5.2. Rechtsvergleichende Literatur 

5.2.1. „Rechtsangleichung im Recht der Kettenbefristung in der EU“ 

Das von Kamanabrou herausgegebene Werk „Rechtsangleichung im Recht der Kettenbefristung in 
der EU“35 ist das Ergebnis einer rechtsvergleichenden Untersuchung, die mit Fördermitteln der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in der Zeit von April 2014 bis März 2016 durchgeführt 
wurde. Die Publikation enthält Länderberichte zu den Staaten Finnland, Schweden, Dänemark, 
Vereinigtes Königreich, Irland, Deutschland, Polen, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frank-
reich, Österreich, Italien, Spanien und Malta. Zu dem Untersuchungsprogramm zählt die Frage: 
„Welche Maßnahmen des § 5 der Rahmenvereinbarung setzt der Mitgliedstaat ein?“ 

Der Überblick über das Recht der Kettenbefristung in den untersuchten Mitgliedstaaten habe ein 
vielfältiges Bild ergeben. Die Ausgestaltung ein und derselben Maßnahme könne in verschiede-
nen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausfallen. Bei der Sachgrundbefristung z.B. könne ein 
generalklauselartiger Tatbestand weite Befristungsmöglichkeiten eröffnen oder ein kurzer, ab-
schließender Sachgrundkatalog eher enge Vorgaben machen. Auch bei der Beschränkung der 
Höchstdauer aufeinanderfolgender Verträge würden die konkreten Regelungen stark divergieren. 
Einige Mitgliedstaaten würden zudem auf Maßnahmen setzen, die in § 5 der Rahmenvereinba-
rung nicht vorgesehen seien, nämlich Wartezeiterfordernisse für die erneut befristete Besetzung 
eines Arbeitsplatzes und/oder Befristungsquoten. Auch dies trage zur Vielfalt des Schutzes vor 
missbräuchlichen Kettenbefristungen bei. Ein wesentlicher Unterschied im Vergleich der Mit-
gliedstaaten untereinander liege darin, ob nur eine oder mehrere Maßnahmen eingesetzt würden, 
und ob dies in letzterem Fall kumulativ oder alternativ geschehe.36 

Insgesamt seien acht Regelungsmodelle zu verzeichnen, von denen die Publikation sechs näher 
betrachtet. Zu den einzelnen Maßnahmen des § 5 der Rahmenvereinbarung vor dem Hintergrund 
ihrer Wirksamkeit zum Schutz vor missbräuchlichen Kettenbefristungen finden sich folgende 
Ausführungen: 

                                     

34 Europäische Kommission, Report by the Commission services on the implementation of COUNCIL Directive 
1999/70/EC OF 28 JUNE 1999 concerning the Framework Agreement on Fixed-term Work concluded by ETUC, 
UNICE and CEEP (EU-15), SEC(2006) 1074, abrufbar unter:  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=de&intPageId=199, Seite 20. 

35 Kamanabrou (Hrsg.), Rechtsangleichung im Recht der Kettenbefristung in der EU, 2016 Mohr Siebeck Tübingen. 

36 Zum Ganzen: Kamanabrou (Fn. 32), Seite 86. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=de&intPageId=199
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– Sachgründe (§ 5 Nr. 1 a der Rahmenvereinbarung) würden dadurch Schutz bewirken, dass 
bereits das Befristungsanliegen einer Kontrolle unterworfen sei. Allerdings könnten be-
stimmte Befristungsgründe, insbesondere auch in ihrer Kombination, zu Befristungsketten 
führen, die möglicherweise nicht konkret planbar, aber zumindest vorhersehbar seien. Ob 
und wie stark eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer vor längeren, sachgrundgetrage-
nen Befristungsketten geschützt werden sollte, sei auf europäischer und nationaler Ebene 
legislativ zu entscheiden. Die Rahmenvereinbarung biete insofern keinen absoluten Ketten-
befristungsschutz.37 

– Die Beschränkung der Gesamtbefristungsdauer (§ 5 Nr. 1 b der Rahmenvereinbarung) 
könne die Befristungskarriere einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers bei dersel-
ben Arbeitgeberin oder demselben Arbeitgeber begrenzen.38 Ob der Mitgliedstaat dabei aber 
eine absolute Höchstgrenze wähle oder eine erneute Befristung nach einer gewissen Unter-
brechung zulasse, sei mangels Vorgaben in der Rahmenvereinbarung ihm überlassen. 
Ebenso wenig werde die höchst zulässige Gesamtbefristungsdauer in der Rahmenvereinba-
rung ausdrücklich vorgegeben, sondern nur durch ihren Sinn und Zweck eingegrenzt.39 So 
seien etwa sehr lange Höchstfristen, z.B. von fünfzehn Jahren, keine zulässige Umsetzungs-
maßnahme. Dadurch würde der Grundannahme der Rahmenvereinbarung, nach der das un-
befristete Arbeitsverhältnis der Normalfall sei, nicht Genüge getan.40 Insgesamt lasse die al-
leinige Begrenzung der Höchstdauer aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsverhältnisse 
der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber großen Freiraum für flexible Arbeitsverhältnisse.41 

– Die Begrenzung der Zahl aufeinanderfolgender Befristungen (§ 5 Nr. 1 c der Rahmenver-
einbarung) - sofern sie hinsichtlich der Höchstzahl sowohl Vertragsverlängerungen als auch 
Neuabschlüsse erfasse - schütze das Interesse der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers, 
bei aufeinander folgenden Befristungen nicht häufig für kurze Zeiträume beschäftigt zu 
werden.42 

Zusammenfassend würden die in den untersuchten Mitgliedstaaten verwendeten Regelungsmo-
delle trotz der vorhandenen Unterschiede zu einem weitestgehend vergleichbaren Kettenbefris-
tungsschutz führen.43 Schwächend wirkten die Kombinationen, die die Grundkonzepte Sach-
grundbefristung und sachgrundlose Befristung verbinden würden. Sie würden die Befristungs-

                                     

37 Ebd., Seite 102 f. 

38 Ebd., Seite 106. 

39 Ebd., Seite 106. 

40 Ebd., Seite 104. 

41 Ebd., Seite 105. 

42 Ebd., Seite 105 f. 

43 Ebd., Seite 108. 
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möglichkeiten erweitern und führten zu einem vergleichsweise lockeren Kettenbefristungs-
schutz.44 Derartige Kombinationen würden sich in den Mitgliedstaaten Belgien, Deutschland, Po-
len, Irland, Malta und in dem Vereinigten Königreich finden.45 In diesem Zusammenhang erwie-
sen sich insbesondere solche Kombinationen als für den Kettenbefristungsschutz ineffektiv, bei 
denen für die sachgrundlose Befristung ein weiter zeitlicher Rahmen gesteckt sei, sowie bei de-
nen Unterbrechungsregelungen die sachgrundlose Befristung im Ergebnis kaum begrenzen wür-
den.46 

5.2.2. „Die Verhinderung des Missbrauchs von Kettenbefristungen - ein Überblick über die 
Rechtslage in Europa“ 

Der Aufsatz von Persch, „Die Verhinderung des Missbrauchs von Kettenbefristungen - ein Über-
blick über die Rechtslage in Europa“47 fasst die Rechtslage zur nationalen Umsetzung der Richtli-
nie 1999/70/EG in den einzelnen Mitgliedstaaten überblicksartig zusammen. Die Darstellung be-
ruht auf Beschreibungen in der Literatur sowie auf den veröffentlichten Umsetzungsberichten der 
Europäischen Kommission (zu letzteren siehe Ziffer 5.1. dieser Dokumentation). 

Als Fazit formuliert der Autor: 

  „Das europäische Befristungsrecht zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass eine Befris-
tung in den meisten Mitgliedstaaten nur dann zulässig ist, wenn sie durch einen sachlichen 
Grund gerechtfertigt ist. Das Sachgrunderfordernis ist damit nicht typisch deutsch, sondern 
entspringt der europäischen Tradition zum Bestandsschutz. Verbreitet ist zudem ein Schrift-
formerfordernis für befristete Arbeitsverträge. Ferner finden sich häufig Höchstbefristungs-
zeiträume und Verlängerungsbeschränkungen. Vor diesem Hintergrund sind die Vorgaben 
des § 5 RVB48 überwiegend erfüllt.“ 

*** 

                                     

44 Ebd., Seite 111. 

45 Ebd., Seite 112. 

46 Ebd., Seite 115. 

47 Persch, Die Verhinderung des Missbrauchs von Kettenbefristungen - ein Überblick über die Rechtslage in Eu-
ropa, ZESAR 2010, 55-61. 

48 EGB UNICE CEEP Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge. 
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